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Bekanntmachung des Entwurfs der Haushaltssatzung der Stadt  
Eschweiler für das Haushaltsjahr 2015 

 
 
 

Auf Grund des § 80 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV. NRW S. 
666) zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.12.2013 (GV. NRW. S. 878) wird der nachstehende Entwurf der Haus-
haltssatzung der Stadt Eschweiler für das Haushaltsjahr 2015 bekannt gemacht. Der Entwurf des Haushaltsplanes 
2015 einschließlich der 5. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2010 – 2016 liegt während der 
Sprechzeiten 
 
 

montags bis mittwochs, freitags 
 

von 8.30 bis 12.00 Uhr 
 

und donnerstags 
 

von 14.00 bis 17.45 Uhr 
 
 

im Rathaus, Johannes-Rau-Platz 1, 52249 Eschweiler, Zimmer 539 (5. Etage), zur Einsicht öffentlich aus. 
 
Einwendungen können 
 

vom 06.10.2014 bis 31.10.2014 

 
von Einwohnern und Abgabepflichtigen beim Bürgermeister in 52249 Eschweiler, Johannes-Rau-Platz 1, schriftlich 
eingereicht oder bei der Finanzbuchhaltung der Stadt Eschweiler, 52249 Eschweiler, Johannes-Rau-Platz 1, Zimmer 
539 (5. Etage), während der vorstehenden Sprechzeiten zur Niederschrift erklärt werden. 
 
Eschweiler, 24.09.2014 
 
 
 
Bertram 
Bürgermeister   

 
 
 

-Entwurf- 
Haushaltssatzung der Stadt Eschweiler 

für das Haushaltsjahr 2015 

 
 
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14.Juli 1994 (GV. NRW. S. 666 ff), zuletzt geändert durch  Gesetz vom 19.12.2013 (GV. NRW, S. 878), hat der 
Rat der Stadt Eschweiler mit Beschluss vom 16.12.2014 folgende Haushaltssatzung erlassen: 
 
 

§  1 

 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Eschweiler voraus-
sichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden 
Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird  
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im Ergebnisplan mit 

 
dem Gesamtbetrag der Erträge auf 133.256.350  € 

 
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 149.745.450  € 

 
im Finanzplan mit 

 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf  127.315.150 € 

 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf  138.131.800 € 

 

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 5.403.700 € 

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 14.125.350 € 

 

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf  12.223.600 € 

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf  7.090.450 € 

 
festgesetzt. 
 
 

§  2 

 
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf  8.271.650 € festgesetzt. 

 
 

§  3 

 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen 
Jahren erforderlich ist, wird auf  4.898.700 € festgesetzt. 

 
 
 

§  4 

 
Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan 
wird auf 16.489.100 € festgesetzt. 

 
 

§  5 

 
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 
105.000.000 € festgesetzt. 

 
 

§  6 
 

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2015 wie folgt festgesetzt: 

 
 

1. Grundsteuer  

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 290 v.H. 

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 490 v.H. 

2. Gewerbesteuer auf 460 v.H. 

Da eine besondere Hebesatzsatzung erlassen wird, haben die Steuersätze nur deklaratorischen Charakter. 
 
 

§  7 
 

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2016 wieder hergestellt. Die im Haus-
haltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans um-
zusetzen. 
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§  8 

 
Im Stellenplan sind verschiedene Stellen als „künftig wegfallend“ (kw) oder als „künftig umzuwandeln“ (ku) ausgewie-
sen. 

 
Hieraus ergeben sich nachstehende Rechtsfolgen: 
 
Kw-Vermerk: Die Stelle kommt bei dem Ausscheiden des Stelleninhabers in Fortfall. 
 
Ku-Vermerk:  Die Stelle ist nach dem Ausscheiden des Stelleninhabers in eine Planstelle einer niedrige-

ren Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe umzuwandeln. 
 
 

§  9 

 
1. Budgetbildung 
 

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen zu Bud-
gets verbunden (Anlage 1 zur Haushaltssatzung 2015). 
Innerhalb der Budgets werden Erträge und Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit zusammengefasst. 
 
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen /-auszahlungen, die Produkte der kostenrechenden Einrichtungen 
sowie die bilanziellen Abschreibungen werden jeweils zu separaten Budgets zusammengefasst. 
 
In den Budgets sind die Summe der Erträge / Einzahlungen und die Summe der Aufwendungen / Auszahlungen für 
die Haushaltsausführung verbindlich. Erzielte Mehrerträge während der Haushaltsausführungsphase sind grundsätz-
lich zur Haushaltskonsolidierung und somit zur Reduzierung der negativen Jahresabschlussergebnisse einzusetzen. 
Hiervon ausgenommen sind zweckgebundene Erträge (Anlage 2 zur Haushaltssatzung 2015).  
Bei vorliegender Zweckbindung erhöhen Mehrerträge/ -einzahlungen die Ermächtigung für die entsprechenden Auf-
wendungen / Auszahlungen. 
 
Bei Mindererträgen/ -einzahlungen vermindern sich die entsprechenden Ermächtigungen für Aufwendungen / Aus-
zahlungen.  
 
Haushaltsansätze und Verpflichtungsermächtigungen für Maßnahmen, für die Zuschüsse des Bundes, des Landes, 
der StädteRegion oder sonstiger Dritter zur Finanzierung haushaltsrechtlich vorgesehen sind, dürfen erst nach Vor-
liegen der jeweiligen Bewilligungsbescheide, Abschluss von Vereinbarungen oder nach Bewilligung eines förderun-
schädlichen vorzeitigen Maßnahmenbeginns in Anspruch genommen werden. 
 
Unter die Budgets gemäß Anlage 1 werden ebenfalls Budgets für Investitionstätigkeit gebildet. Hierunter fallen die 
jeweiligen Investitionsnummern. Innerhalb der Investitionsbudgets werden die Einzahlungen und Auszahlungen zu-
sammengefasst. 
Die vorgenannten Regelungen gelten für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen unterhalb der vom Rat 
festgelegten Wertgrenze. 
 
Von den Regelungen sind ausgenommen:  
 

- Aufwendungen / Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 
- Sonstige kalkulatorische Aufwendungen und Erträge  

 
2. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 
 

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW gelten als erheb-
lich, wenn sie im Einzelfall den jeweiligen Ansatz um mehr als 50.000 Euro überschreiten. Sie bedürfen der vorheri-
gen Zustimmung des Rates. 
 
Die Entscheidung über die Leistung nicht erheblicher über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen 
wird bis zu einem Betrag von 25.000 Euro dem Verantwortlichen für die Finanzbuchhaltung übertragen; darüber 
hinaus entscheidet der Kämmerer bis zu einem Betrag von 50.000 Euro. Nicht erhebliche über- und außerplanmäßi-
ge Aufwendungen und Auszahlungen sind dem Rat vierteljährlich zur Kenntnis zu bringen. 
 
Die vorstehenden Regelungen gelten für über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen im Sinne des 

§ 85 Abs. GO NRW entsprechend. 
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Mehraufwendungen und -auszahlungen, die den Haushalt nicht belasten (durchlaufende Gelder, Verrechnungsbu-
chungen o.ä.) sowie Jahresabschlussbuchungen einschließlich der Zuführungen zu Gebührenausgleichsrücklagen 
fallen nicht unter diese Regelungen. 
 
 

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2015 ist hiermit 
 
 
aufgestellt     bestätigt 
gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW   gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW 
Eschweiler, den 22.09.2014   Eschweiler, den 22.09.2014     
  
gez.      gez. 
 
(Stefan Kaever)     (Rudi Bertram) 
Stadtkämmerer     Bürgermeister 
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Bekanntmachung 
 
 
 
Öffentliche Zustellung gemäß § 10 Landeszustellungs-
gesetz (LZG NRW) 
 
Die an Frau Angela Intoci, derzeitiger Aufenthalt unbe-
kannt, gerichtete rechtswahrende Mitteilung gemäß § 7 
Unterhaltsvorschussgesetz zu Aktenzeichen 
512.2/UVK/12990/A+B,  kann durch die Unterhalts-

pflichtige beim  Bürgermeister  der Stadt  Eschweiler, 
Jugendamt - Unterhaltsvorschusskasse -,  Zimmer 333, 
Johannes-Rau-Platz 1, 52249 Eschweiler 
 
montags bis mittwochs und freitags 
von 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr 
 
und donnerstags                                                   
von 14.00 Uhr bis 17.45 Uhr 
 
eingesehen werden. 
 
Gemäß § 10 LZG NRW  gilt die Mitteilung an dem Tage 
als zugestellt, an dem seit dem Tage des Aushängens 
bzw. der Bekanntmachung zwei Wochen verstrichen 
sind. 
 
Eschweiler, 24.09.2014 
 
 
Bertram 
Bürgermeister 
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Bekanntmachung 
 
 
 
Öffentliche Zustellung gemäß § 10 Landeszustellungs-
gesetz (LZG NRW) 
 
Die an Herrn Marcel Josef Eberhardt, derzeitiger Auf-
enthalt unbekannt, gerichtete rechtswahrende Mitteilung 
gemäß § 7 Unterhaltsvorschussgesetz zu Aktenzeichen 
512.2/UVK/30612, kann durch den Unterhaltspflichtigen 

beim Bürgermeister der Stadt Eschweiler, Jugendamt - 
Unterhaltsvorschusskasse -, Zimmer 333a, Johannes-
Rau-Platz 1, 52249 Eschweiler 
 
montags bis mittwochs und freitags                      
von 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr 
 
und donnerstags                
von 14.00 Uhr bis 17.45 Uhr 
 
eingesehen werden. 
 
Gemäß § 10 LZG NRW gilt die Mitteilung an dem Tage 
als zugestellt, an dem seit dem Tage des Aushängens 
bzw. der Bekanntmachung zwei Wochen verstrichen 
sind. 
 
Eschweiler, 17.09.2014 
 
 
Bertram 
Bürgermeister 
 
 
 
 


